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(§v  Lamellenladen  für  ein  Fenster  oder  eine  Türe. 

(57)  Es  wird  ein  Lamellenladen  für  ein  Fenster  oder 
eine  Türe  mit  einem  Außenrahmen  (1)  und  einer 
Mehrzahl  von  zwischen  zwei  vertikalen  Schenkeln 
(2,3)  des  Außenrahmens  eingesetzten  und  relativ 
zum  Außenrahmen  verschwenkbaren  Lamellen  (4) 
beschrieben.  An  den  vertikalen  Schenkeln  sind  Trä- 
gerleisten  (5,6)  vorgesehen,  die  in  Lamellenlängs- 
richtung  jeweils  zwischen  zwei  Endstellungen  be- 
weglich  gelagert  sind  und  die  eingesetzten  Lamellen 

nur  dann  freigeben,  wenn  sie  einen  bestimmten  Min- 
destabstand  voneinander  aufweisen.  Insbesondere 
ist  dabei  die  erste  Trägerleiste  (5)  durch  ein  Feder- 
element  (21)  in  Richtung  auf  die  zweite  Trägerleiste 
vorgespannt,  während  die  Lage  der  zweiten  Träger- 
leiste  (6)  relativ  zur  ersten  insbesondere  durch  zu- 
mindest  ein  sich  am  Außenrahmen  abstützendes 
Stellelement  (33)  einstellbar  ist. 
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Die  Vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Lamel- 
lenladen  für  ein  Fenster  oder  eine  Türe  mit  einem 
Außenrahmen  und  einer  Mehrzahl  von  zwischen 
zwei  vertikalen  Schenkeln  des  Außenrahmens  ein- 
gesetzten,  relativ  zum  Außenrahmen  verschwenk- 
baren  Lamellen,  mit  an  den  vertikalen  Schenkeln 
vorhandenen  Trägerleisten,  mit  an  der  Stirnseite 
der  Lamellen  vorhandenen,  bevorzugt  zentral  auf 
Lamellenendstücken  sitzenden  Lagerzapfen,  wel- 
che  in  entsprechenden  Lageraufnahmen  der  Trä- 
gerleisten  gelagert  sind  und  mit  einem  Betäti- 
gungselement  für  die  Verschwenkung  der  Lamel- 
len. 

Lamellenläden  für  Fenster  oder  Türen  beste- 
hen  üblicherweise  aus  einem  Außenrahmen  mit 
zwei  vertikalen  und  zwei  horizontalen  Schenkeln, 
die  eine  Öffnung  umfassen,  welche  von  zumeist 
schwenkbar  bzw.  drehbar  im  Außenrahmen  gela- 
gerten  Lamellen  ausgefüllt  ist.  Die  Lamellen  sind 
dabei  in  Trägerleisten  gelagert,  welche  an  den  ver- 
tikalen  Schenkeln  des  Außenrahmens  angeordnet 
sind. 

Bei  bekannten  Lamellenläden  werden  die  La- 
mellen  in  ihren  Trägerleisten  vormontiert,  und  das 
vormontierte  Lamellenpaket  anschließend  in  den 
Außenrahmen  eingesetzt  und  dort  fixiert.  Die  Be- 
schläge  sind  hierzu  beispielsweise  als  U-Profil- 
schienen  ausgebildet,  in  deren  Mittelschenkel  Lö- 
cher  vorhanden  sind  als  Lageraufnahme  für  von 
den  Stirnseiten  der  Lamellen  in  deren  Längsach- 
senrichtung  abstrebende  Lagerzapfen. 

Diese  Ausgestaltung  weist  den  Nachteil  auf, 
daß  die  vormontierten  Lamellenpakete  labil,  insbe- 
sondere  nicht  verwindungssteif  sind,  so  daß  das 
Einsetzen  der  Lamellenpakete  in  den  Außenrahmen 
bereits  schwierig  ist.  Ein  weiterer  Nachteil  besteht 
darin,  daß  die  vormontierten  Lamellenpakete  nach 
dem  Einsetzen  in  den  Außenrahmen  durch  zum 
Beispiel  Verschraubungen  mit  diesem  zu  verbinden 
sind,  und  mindestens  zwei  Deckleisten  zum  Abdek- 
ken  der  U-Profilschienen  aufgebracht  werden  müs- 
sen.  Dies  bedeutet  einen  zusätzlichen  Arbeitsgang 
sowie  eine  Beeinträchtigung  des  äußeren  Erschei- 
nungsbildes  des  fertig  montierten  Ladens. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  einen  Lamellenladen  für  ein  Fenster  oder  eine 
Türe  anzugeben,  welcher  eine  einfachere,  auf  Be- 
festigungsschrauben  und  Deckleisten  verzichtende 
Montage  ermöglicht,  und  Klapperfreiheit  gewährlei- 
stet.  Zudem  soll  bevorzugt  das  äußere  Erschei- 
nungsbild  des  fertig  montierten  Ladens  verbessert 
und  eine  spielfreie  und  leichtgängige  Betätigung 
erreicht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Lamellenladen 
der  eingangs  genannten  Art  dadurch  gelöst,  daß 
die  Trägerleisten  an  den  vertikalen  Schenkeln  in 
Lamellenlängsrichtung  jeweils  zwischen  zwei  End- 
stellungen  beweglich  gelagert  sind  und  die  Lamel- 

len  nur  dann  freigeben,  wenn  sie  einen  bestimmten 
Mindestabstand  voneinander  aufweisen,  wobei  be- 
vorzugt  die  erste  Trägerleiste  durch  zumindest  ein 
sich  am  Außenrahmen  abstützendes  Federelement 

5  in  Richtung  auf  die  zweite  Trägerleiste  belastet  ist, 
während  die  Lage  der  zweiten  Trägerleiste  relativ 
zur  ersten  bevorzugt  durch  zumindest  ein  sich 
ebenfalls  am  Außenrahmen  abstützendes  Stellele- 
ment  einstellbar  ist. 

io  Diese  Ausgestaltung  ermöglicht  es,  die  Lamel- 
len  einzeln  in  den  Außenrahmen  einzusetzen,  in- 
dem  die  erste  Trägerleiste  entgegen  der  Kraft  des 
Federelementes  soweit  von  der  zweiten  Trägerlei- 
ste  wegbewegt  wird,  daß  eine  Lamelle  zwischen 

75  die  beiden  Trägerleisten  einsetzbar  ist.  Durch  ent- 
sprechende  Eingriffnahme  können  die  eingesetzten 
Lamellen  aber  auch  aus  dem  Laden  wieder  heraus- 
genommen  werden,  beispielsweise  um  diese  zu 
ersetzen.  Durch  die  Verwendung  eines  bevorzugt 

20  auf  die  erste  Trägerleiste  wirkenden  Federelemen- 
tes  werden  die  Lamellen  zwischen  den  beiden  Trä- 
gerleisten  unter  Vorspannung  gehalten  und  da- 
durch  vorteilhafterweise  Klappergeräusche  ausge- 
schaltet. 

25  Durch  die  Einstellbarkeit  der  relativen  Lage  der 
zweiten  Trägerleiste  mittels  eines  Stellelementes 
kann  die  Spannung  des  Federelementes  nach 
Wunsch  reguliert  werden.  Das  Stellelement  ist  da- 
bei  bevorzugt  von  außen  betätigbar,  so  daß  die 

30  Spannung  des  Federelementes  bei  eingesetzter 
Lamelle  einstellbar  ist.  Die  Maße  des  Außenrah- 
mens,  der  Lamellen  und  der  Beschläge  sind  dabei 
so  aufeinander  abgestimmt,  daß  die  Lamellen  bei 
vollständig  in  die  zugehörige  Nut  eingetauchten 

35  Trägerleisten  in  diese  einsetzbar  sind.  Durch  das 
Austauchen  der  ersten  Trägerleiste  aufgrund  der 
Federspannung  werden  die  Lamellen  zwischen  den 
beiden  Trägerleisten  eingespannt,  wobei  die  Vor- 
spannung  durch  Austauchen  der  zweiten  Trägerlei- 

40  ste  aus  der  Nut  mittels  des  Stellelementes  einstell- 
bar  ist. 

Die  Maße  sind  zusätzlich  bevorzugt  so  aufein- 
ander  abgestimmt,  daß  durch  Austauchen  der  zwei- 
ten  Trägerleiste  ein  Auslösen  der  Lamellen  durch 

45  ein  Eintauchen  der  ersten  Trägerleiste  unmöglich 
ist.  Die  Lamellen  sind  so  im  Außenrahmen  verrie- 
gelt. 

Nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  das 
Betätigungselement  für  die  Lamellen  in  einer  Trä- 

50  gerleiste  längsverschieblich  geführt  und  als  zum 
Beispiel  gezahnte  Treibstange  ausgebildet,  welche 
mit  einer  auf  dem  Außenumfang  des  zugeordneten 
Lagerzapfens  vorhandenen  Kerbung  kämmt.  Hier- 
durch  wird  auf  einfache  Weise  eine  gleichzeitige 

55  und  gleichmäßige  Verstellung  aller  Lamellen  si- 
chergestellt,  ohne  zusätzlichen  Bauraum  zu  bean- 
spruchen. 
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Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  sind  die  Trägerleisten  in  Nuten  eingesetzt, 
welche  in  den  vertikalen  Schenkeln  des  Außenrah- 
mens  vorhanden  sind  und  als  eine  zum  Nutenbo- 
den  hin  offene  U-förmige  Trägerleiste  ausgebildet, 
deren  Mittelschenkel  über  die  Außenkanten  der  Nu- 
ten  zumindest  minimal  überstehen  und  gegen  die 
Stirnseiten  der  Lamellen  stoßen,  wobei  die  Stirnsei- 
ten  der  Lamellen  und  die  Mittelschenkel  der  U- 
förmigen  Trägerleiste  bevorzugt  mit  Schrägflächen 
versehen  sind,  welche  einen  Anschlag  für  die  La- 
mellen  bilden. 

Durch  diese  Ausgestaltung  wird  eine  geeigne- 
te,  verschraubungsfreie  Lagerung  der  Trägerleisten 
im  Außenrahmen  bewirkt,  wobei  diese  in  die  Nuten 
lediglich  eingesetzt  werden  müssen,  da  die  zweite 
Endstellung  der  Trägerleisten  über  die  eingesetz- 
ten  Lamellen  bestimmt  wird.  Durch  das  Stellele- 
ment  wird  ein  definierter  Überstand  der  zweiten 
Trägerleiste  über  die  zugeordnete  Nut  bewirkt  und 
aufgrund  der  Stoßverbindungen  zwischen  zweiter 
Trägerleiste  und  Lamelle  sowie  zwischen  Lamelle 
und  erster  Trägerleiste  auch  der  Überstand  der 
ersten  Trägerleiste  über  deren  Nut  bestimmt. 
Durch  den  zumindest  minimalen  Überstand  und  die 
stets  aufrechterhaltenen  Stoßverbindungen  ist  jegli- 
che  unerwünschte  Durchsicht  durch  den  Lamellen- 
laden  verhindert. 

Die  Federelemente  sind  bevorzugt  zwischen 
den  Seitenschenkeln  einer  der  Trägerleisten  ange- 
ordnet  und  beispielsweise  als  Schraubenfeder  aus- 
gebildet.  Alternativ  kann  die  Trägerleiste  selbst  mit 
federnden  Abschnitten  ausgebildet  sein,  welche 
sich  in  der  Nut  abstützen. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  das  Stellelement  zwischen  den  Seitens- 
chenkeln  der  zweckmäßig  anderen  Trägerleiste 
zwischen  zwei  Endstellungen  längsverschieblich 
geführt,  stützt  sich  am  Nutenboden  ab  und  und  ist 
mit  einem  an  seinem  Außenumfang  vorhandenen 
Schneckengang  formschlüssig  mit  der  in  dieser 
Trägerleiste  geführten  Treibstange  gekoppelt.  Hier- 
durch  wird  diese  Trägerleiste  vorteilhafterweise 
über  die  Treibstange  in  die  gewünschte  Lage  in 
der  Nut  und  damit  relativ  zu  der  anderen  Trägerlei- 
ste  gebracht. 

Bevorzugt  weist  das  Stellelement  längsge- 
streckte  Form  auf  mit  zum  Mittelschenkel  der  zwei- 
ten  Trägerleiste  senkrechter  Längsachse,  sowie 
zwei  im  Querschnitt  kreisförmige  Endabschnitte  un- 
terschiedlichen  Durchmessers,  wobei  der  größere 
Durchmesser  dem  Abstand  zwischen  den  freien 
Enden  der  beiden  Seitenschenkel  der  zweiten  Trä- 
gerleiste  entspricht  und  der  kleinere  Durchmesser 
dem  freien  Öffnungsquerschnitt  einer  im  Mittel- 
schenkel  der  zweiten  Trägerleiste  vorhandenen 
Durchtrittsöffnung,  und  einen  Mittelabschnitt,  wel- 
cher  insgesamt  den  geringsten  Durchmesser  auf- 

weist,  wobei  die  Übergänge  zwischen  dem  Mittel- 
abschnitt  und  den  Endabschnitten  durch  gleichsin- 
nig  um  die  Mittellängsachse  des  Stellelementes 
gewundene  Kantenflächen  gebildet  werden.  Hier- 

5  durch  wird  vorteilhafterweise  ein  Schneckengang 
gebildet,  in  welchem  die  Treibstange  kämmt,  so 
daß  bei  Verdrehen  des  Stellelementes  dies  und 
damit  die  zweite  Trägerleiste  relativ  zum  Stellele- 
ment  verschoben  werden.  Durch  die  Abstützung 

io  des  Stellelementes  am  Nutboden  wird  so  die  zwei- 
te  Trägerleiste  aus  der  Nut  ausgehoben.  Durch  die 
beschriebene  Ausgestaltung  ist  diese  Funktion  sehr 
einfach  und  betriebssicher  verwirklicht.  Durch  Ver- 
drehen  des  Stellelementes  kann  so  das  Sperren 

15  und  Lösen  der  Lamellen  bewirkt  werden. 
Bevorzugt  sind  der  kämmende  Abschnitt  der 

Treibstange  und  die  Kantenflächen  des  Stellele- 
mentes  gleichsinnig  schräg  ausgebildet,  was  die 
Funktion  weiter  verbessert. 

20  Das  Stellelement  ist  vorteilhafterweise  über  die 
Ausnehmung  im  Mittelschenkel  der  zweiten  Träger- 
leiste  zugänglich,  so  daß  ein  Verstellen  auch  bei 
eingesetzten  Lamellen  möglich  ist. 

Der  der  ersten  Trägerleiste  zugeordnete  Lager- 
25  zapfen  ist  bevorzugt  mit  Widerhaken  versehen, 

welche  die  Ausnehmungen  in  dieser  Trägerleiste 
hintergreifen,  um  ein  unbeabsichtigtes  Auslösen  ei- 
ner  einmal  eingesetzten  Lamelle  zu  verhindern,  so- 
lange  die  Lamellen  noch  nicht  gesperrt  sind. 

30  Die  an  den  Stirnseiten  der  Lamellen  vorhande- 
nen  Endstücke,  welche  bevorzugt  die  Lagerzapfen 
tragen,  weisen  auf  der  dem  Lagerzapfen  gegen- 
überliegenden  Seite  eine  ebene  Begrenzungsflä- 
che  auf,  welche  auf  die  Stirnseite  der  Lamellen 

35  aufsetzbar  sind.  Zur  Befestigung  an  den  Lamellen 
ist  bevorzugt  ein  Einschlagstift  in  das  Material  des 
Endstücks  eingeformt.  Ebenfalls  bevorzugt  ist  die 
den  Stirnseiten  der  Lamellen  gegenüber  liegende 
Flachseite  mit  Zentrieransätzen  versehen.  Alterna- 

40  tiv  können  die  Endstücke  die  Lamellen  mit  einem 
umlaufenden  Bund  übergreifen.  Die  Endstücke  sind 
bevorzugt  aus  Kunststoff  hergestellt  und  weisen  auf 
der  den  Trägerleisten  gegenüberliegenden  Seiten 
mit  den  an  den  Trägerleisten  vorhandenen  Schräg- 

45  flächen  zusammenwirkende,  zueinander  versetzte 
Anschläge  auf. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachfolgend 
beschrieben.  Es  zeigen: 

50  Figur  1  eine  Draufsicht  auf  einen  erfindungs- 
gemäßen  Lamellenladen, 

Figur  2  einen  Querschnitt  gemäß  Linie  II-II  in 
Figur  1  , 

Figur  3  einen  Querschnitt  durch  ein  Detail 
55  von  Figur  2  in  einer  ersten  Endstel- 

lung, 
Figur  4  das  Detail  von  Figur  3  in  einer  zwei- 

ten  Endstellung, 
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Figur  5  eine  Seitenansicht  eines  anderen 
Details  von  Figur  2,  und 

Figur  6  eine  um  90°  gedrehte  Seitenansicht 
des  Details  von  Figur  5. 

Der  in  Figur  1  gezeigte  Fensterladen  weist 
einen  Außenrahmen  1  mit  vertikalen  Schenkeln  2,  3 
auf,  zwischen  denen  eine  Mehrzahl  von  sich  hori- 
zontal  erstreckenden  Lamellen  4  angeordnet  ist. 
Die  Lamellen  4  sind  in  Trägerleisten  5,  6  relativ 
zum  Außenrahmen  1  verschwenkbar  gelagert,  wel- 
che  in  Nuten  7,  8  in  den  vertikalen  Schenkeln  2,  3 
eingesetzt  sind. 

Wie  in  Figur  2  erkennbar  ist,  sind  die  Trägerlei- 
sten  5,  6  in  den  zugehörigen  Nuten  7,  8  in  Längs- 
richtung  der  Lamellen  4  verschieblich  eingesetzt, 
wobei  diese  Trägerleisten  5,  6  zum  jeweiligen  Nut- 
boden  9,  10  hin  offen  sein  können.  Die  Lamellen  4 
sind  stirnseitig  zum  Beispiel  mit  Endstücken  11,  12 
versehen,  an  denen  in  Lamellenlängsrichtung  ab- 
strebende  Lagerzapfen  13,  14  vorhanden  sind,  mit 
denen  die  Lamellen  4  in  entsprechende  Lagerauf- 
nahmen  15,  16  in  den  Mittelschenkeln  17,  18  der 
zum  Beispiel  U-förmigen  Trägerleisten  5,  6  ein- 
setzbar  sind. 

Zwischen  den  beiden  seitlichen  Schenkeln  19, 
20  zum  Beispiel  der  Trägerleiste  5  sind  minde- 
stens  zwei,  hier  als  Schraubenfeder  dargestellte 
Federelemente  21  vorhanden,  welche  sich  einer- 
seits  am  Boden  9  der  Nut  7  und  andererseits  am 
Mittelschenkel  17  der  U-förmigen  Trägerleiste  5 
abstützen.  Die  Federelemente  21  sind  dabei  so 
ausgebildet,  daß  die  U-förmige  Trägerleiste  5  in 
entspanntem  Zustand  der  Federelemente  21  über 
den  äußeren  Rand  der  Nut  7  übersteht. 

Die  ebenfalls  U-förmige  Trägerleiste  6  weist  - 
wie  am  besten  in  den  Figuren  3  und  4  erkennbar 
ist  -  zwei  an  ihrem  Mittelschenkel  18  angesetzte 
Seitenschenkel  22,  23  auf,  wobei  das  freie  Ende  24 
des  einen  Seitenschenkels  23  zweimal  rechtwinklig 
zum  Inneren  der  U-förmigen  Trägerleiste  6  abge- 
winkelt  ist  und  mit  einem  gegenüberliegend  vom 
Mittelschenkel  18  abstrebenden  Steg  25  eine  Füh- 
rung  bildet. 

Eine  sich  parallel  zum  Seitenschenkel  23  er- 
streckende  Treibstange  27  ist  zwischen  den  Steg 
25  und  das  abgewinkelte  freie  Ende  24  des  Sei- 
tenschenkels  23  eingesetzt  und  hintergreift  diese 
mit  zwei  Außenbünden  28,  29.  Diese  längsver- 
schieblich  an  dem  Seitenschenkel  23  geführte 
Treibstange  27  steht  mit  ihrem  Abschnitt  48  erha- 
ben  über  der  Führung  24,  25  über  und  ist  mit  an 
der  zur  Innenseite  der  Trägerleiste  6  ragenden 
Seite  51  dieses  Abschnittes  48  mit  Zähnen  30 
ausgestattet,  welche  mit  einer  auf  der  Außenum- 
fangsfläche  des  Lagerzapfens  14  vorhandenen  Ker- 
bung  31  kämmen  (vergleiche  Figur  2).  Der  Lager- 
zapfen  14  ist  hierfür  so  lang  ausgebildet,  daß  er 
ausreichend  tief  zwischen  die  seitlichen  Schenkel 

22,  23  der  Trägerleiste  6  hineingreift,  während  der 
Lagerzapfen  13  auf  der  gegenüberliegenden  Seite 
der  Lamelle  4  demgegenüber  kurz  ausgebildet  ist 
und  nur  soweit  zwischen  die  seitlichen  Schenkel 

5  19,  20  seiner  Trägerleiste  5  hineingreift,  daß  der 
Mittelschenkel  17  der  Trägerleiste  5  von  an  dem 
Lagerzapfen  13  vorhandenen  Widerhaken  32  hin- 
tergriffen  wird. 

Zwischen  den  seitlichen  Schenkeln  22,  23  der 
io  Trägerleiste  6  sind  mindestens  zwei  Stellelemente 

33  vorhanden,  die  wie  in  den  Figuren  3  und  4 
dargestellt  ausgebildet  sind.  Die  Stellelemente  33 
weisen  eine  im  wesentlichen  längsgestreckte  Form 
auf,  wobei  die  Längsachse  34  senkrecht  zum  Mit- 

15  telschenkel  18  der  Trägerleiste  6  verläuft.  Die 
längsgestreckte  Form  ist  mit  zwei  im  Querschnitt 
kreisförmigen  Endabschnitten  35,  36  unterschiedli- 
chen  Durchmessers  ausgebildet.  Der  größere 
Durchmesser  ist  so  an  den  Abstand  zwischen  dem 

20  abgewinkelten  freien  Ende  24  des  Seitenschenkels 
23  und  dem  gegenüberliegenden  freien  Ende  des 
Seitenschenkels  22  angepaßt,  daß  sich  eine  Gleit- 
führung  für  den  entsprechenden  Endabschnitt  35 
des  Stellelementes  33  ergibt. 

25  Der  Durchmesser  des  zweiten  Endabschnittes 
36  ist  so  an  den  freien  Querschnitt  einer  im  Mittel- 
schenkel  18  der  Trägerleiste  6  vorhandenen  Durch- 
trittsöffnug  37  angepaßt,  daß  sich  ebenfalls  eine 
Gleitführung  für  den  in  diese  Durchtrittsöffnung  37 

30  tauchenden  Endabschnitt  36  ergibt. 
Der  zwischen  den  beiden  Seitenschenkeln  22, 

23  gleitend  geführte  Endabschnitt  35  größeren 
Querschnitts  ist  nach  außen  durch  eine  zu  seinem 
Umfang  senkrechte  ebene  Fläche  38  begrenzt, 

35  welche  eine  Abstützfläche  gegenüber  dem  Nuten- 
boden  10  bildet,  während  der  Endabschnitt  36  klei- 
neren  Querschnitts  nach  außen  durch  eine  Profilflä- 
che  39  begrenzt  ist,  die  durch  die  Mündung  eines 
in  Richtung  der  Längsachse  34  stirnseitig  in  das 

40  Stellelement  33  eingebrachten  Schlitzes  40  unter- 
brochen  ist,  der  die  gesamte  Profilfläche  39  zentral 
durchtrennt.  Seitlich  des  Schlitzes  40  ist  die  Profil- 
fläche  39  mit  zum  Schlitz  hin  geneigten  Schrägflä- 
chen  41,  42  versehen,  welche  in  der  einen,  in  Figur 

45  4  gezeigten,  die  Lamellen  4  verriegelnden  Endstel- 
lung  des  Stellelementes  33  mit  an  der  Trägerleiste 
6  vorhandenen  Schrägflächen  43,  44  bündig  ab- 
schließen,  während  das  Stellelement  33  anderer- 
seits  mit  seiner  Abstützfläche  38  über  die  freien 

50  Enden  der  Seitenschenkel  22,  23  übersteht.  Im 
übrigen  verläuft  die  Profilfläche  39  senkrecht  zur 
Längsachse  34  des  Stellelementes  33. 

In  der  in  Figur  3  gezeigten  anderen,  die  Lamel- 
len  4  freigebenden  Endstellung  des  Stellelementes 

55  33  steht  dieses  einerseits  über  den  Mittelschenkel 
18  der  Trägerleiste  6  über  und  schließt  anderer- 
seits  bündig  mit  den  freien  Enden  der  Seitenschen- 
kel  22,  23  ab.  Auf  diese  Weise  ist  sofort  von  außen 

4 
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erkennbar,  ob  die  eingesetzten  Lamellen  4  bereits 
verriegelt  sind.  Die  Montage  wird  hierdurch  verein- 
facht. 

Zwischen  den  Endabschnitten  35,  36  weist  das 
Stellelement  33  einen  Mittelabschnitt  45  auf,  des- 
sen  Querschnitt  geringer  als  der  der  beiden  Endab- 
schnitte  35,  36  ist  und  zu  drei  Vierteln  einem  Kreis 
entspricht,  während  das  vierte  Viertel  des  Quer- 
schnitts  einem  Quadrat  entspricht,  in  das  der  Kreis 
eingeschlossen  ist. 

Die  am  Übergang  zwischen  den  beiden  Endab- 
schnitten  35,  36  und  dem  Mittelabschnitt  45  gebil- 
deten  Kantenflächen  46,  47  verlaufen  gleichsinnig 
spiralförmig  um  die  zentrale  Längsachse  34  des 
Stellelementes  33  und  sind  jeweils  zur  nächstlie- 
genden  Stirnseite  38,  39  des  Stellelementes  33 
geneigt,  so  daß  auf  dem  Außenumfang  des  Stell- 
elementes  33  ein  Schneckengang  52  gebildet  wird. 

Der  über  die  Führung  24,  25  in  der  Trägerlei- 
ste  6  überstehende  Abschnitt  48  der  Treibstange 
27  weist  zwei  geneigte  Schrägflächen  49,  50  auf, 
deren  Neigung  der  Neigung  der  Kantenflächen  46, 
47  des  Stellelementes  33  entspricht.  Mit  diesem 
Abschnitt  48  ist  die  Treibstange  27  zwischen  den 
Kantenflächen  46,  47  des  Stellelementes  33  form- 
schlüssig  eingekoppelt,  wobei  die  zum  Inneren  der 
Trägerleiste  6  weisende  Fläche  51  des  Abschnitts 
48  auf  der  Mantelfläche  53  des  Mittelabschnitts  45 
aufliegt. 

Durch  diese  Ausgestaltung  wird  bewirkt,  daß 
sich  die  Trägerleiste  6  durch  Verdrehen  des  Stell- 
elementes  33  relativ  zu  diesem  zwischen  den  bei- 
den  in  den  Figuren  3  und  4  gezeigten  Endstellun- 
gen  verschiebt,  wobei  der  Umfangsabschnitt  qua- 
dratischen  Querschnitts  des  Mittelabschnitts  45  des 
Stellelementes  33  mit  der  gegenüberliegenden  Flä- 
che  51  der  Treibstange  27  als  Anschlag  zusam- 
menwirkt,  so  daß  die  Verdrehung  des  Stellelemen- 
tes  33  auf  circa  270  °  Grad  begrenzt  ist. 

Für  die  Lamellen  4  sind  die  beiden  stirnseiti- 
gen  Endstücke  11  und  12  entsprechend  der  Dar- 
stellung  in  den  Figuren  5  und  6  ausgebildet,  wobei 
hier  speziell  das  Endstück  11  mit  dem  kurzen 
Lagerzapfen  13  dargestellt  ist.  Die  Endstücke  11 
und  12  weisen  einen  flachen  Grundkörper  54  auf, 
von  dem  einerseits  der  Lagerzapfen  13  bzw.  14 
zentral  abstrebt  und  der  andererseits  eine  zur  Stirn- 
seite  der  Lamellen  4  weisende  ebene  Flachseite  60 
aufweist.  Durch  den  Lagerzapfen  13  bzw.  14  ist  ein 
zentraler  Einschlagstift  61  geführt,  welcher  in  das 
bevorzugt  aus  Kunststoff  hergestellte  Endstück  11 
bzw.  12  eingespritzt  oder  eingedrückt  ist.  Auf  der 
ebenen  Flachseite  60  weisen  die  Endstücke  11 
bzw.  12  seitlich  zum  Einschlagstift  61  versetzt  an- 
geordnete  Zentrieransätze  62  auf,  welche  eine  kor- 
rekte  Orientierung  der  Endstücke  11  bzw.  12  relativ 
zu  den  Lamellen  4  sicherstellen. 

Des  weiteren  sind  auf  der  Zapfenseite  der  End- 
stücke  11,12  zueinander  versetzt  angeordnete  Ste- 
ge  63,  64  vorhanden,  welche  mit  den  Schrägflä- 
chen  43,  44  der  jeweiligen  Trägerleisten  5,  6  als 

5  Schwenkanschlag  zusammenwirken,  welcher  die 
maximale  Schließung  der  Lamellen  4  begrenzt.  Als 
weiterer  Anschlag  für  die  Schließstellung  können 
die  Lamellen  4  untereinander  überlappend  ausge- 
bildet  sein. 

io  Der  Zusammenbau  des  erfindungsgemäßen 
Lamellenladens  erfolgt  dadurch,  daß  die  mit  den 
Endstücken  11,  12  versehenen  Lamellen  4  nach- 
einander  einzeln  zwischen  die  vertikalen  Schenkel 
2  und  3  des  Außenrahmens  1  eingesetzt  werden. 

15  Hierzu  werden  zunächst  die  beiden  U-förmigen 
Trägerleisten  5  und  6  mit  den  Federelementen  21 
bzw.  der  Treibstange  27  und  den  Stellelementen 
33  in  die  Nuten  7  bzw.  8  der  vertikalen  Schenkel  2 
und  3  eingesetzt.  Die  Stellelemente  33  werden 

20  durch  Verdrehen  so  eingestellt,  daß  sie  einerseits 
bündig  mit  den  freien  Enden  der  seitlichen  Schen- 
kel  22,  23  der  Trägerleiste  6  abschließen  und  an- 
dererseits  über  den  Mittelschenkel  18  der  Träger- 
leiste  6  überstehen.  Dadurch  kann  die  Trägerleiste 

25  6  maximal  in  die  Nut  8  eintauchen. 
Nun  werden  die  Lamellen  4  mit  ihrem  durch 

Kerbung  31  gezahnten  langen  Lagerzapfen  14  in 
die  Ausnehmung  16  der  Trägerleiste  6  eingesetzt, 
wo  sie  mit  den  Zähnen  30  der  Treibstange  27  in 

30  Eingriff  gelangen.  Hierdurch  sind  die  Lamellen  4 
bereits  gegen  ein  Verschwenken  relativ  zum  Au- 
ßenrahmen  1  gesichert.  Nun  wird  die  Trägerleiste  5 
entgegen  der  Kraft  des  Federelementes  21  soweit 
in  die  Nut  7  hineinbewegt,  daß  der  Lagerzapfen  13 

35  der  Lamelle  4  in  die  Ausnehmung  15  seiner  Trä- 
gerleiste  5  einführbar  ist.  Nach  Loslassen  der  Trä- 
gerleiste  5  wird  diese  von  dem  Federelement  21  in 
Richtung  auf  die  Lamelle  4  bewegt,  so  daß  diese 
durch  die  Federspannung  zwischen  den  beiden 

40  Trägerleisten  5  und  6  eingespannt  ist,  wobei  der 
Lagerzapfen  13  mit  seinen  Widerhaken  32  den 
Mittelschenkel  17  dieser  Trägerleiste  5  hintergreift, 
so  daß  ein  unbeabsichtigtes  Herausfallen  der  La- 
melle  4  beim  Einsetzen  der  nächsten  Lamelle  ver- 

45  hindert  wird. 
Wenn  alle  Lamellen  4  auf  diese  Weise  einge- 

setzt  sind,  werden  die  Stellelemente  33  um  ihre 
Längsachsen  34  so  weit  verdreht,  bis  ihre  Schräg- 
flächen  41,  42  mit  den  Schrägflächen  43,  44  der 

50  Trägerleiste  6  bündig  abschließen.  Durch  das  Ver- 
drehen  der  Stellelemente  33  wird  die  in  den 
Schneckengängen  26  kämmende  Treibstange  27 
und  mit  ihr  die  Trägerleiste  6  aus  der  Nut  8  her- 
ausbewegt.  Hierdurch  wird  die  sich  mit  ihrem  End- 

55  stück  12  am  Mittelschenkel  18  der  Trägerleiste  6 
abstützende  Lamelle  4  entsprechend  verschoben, 
so  daß  die  Trägerleiste  5,  an  welcher  sich  die 
Lamellen  4  mit  ihren  Endstücken  11  andererseits 

5 



9 EP  0  665  359  A1 10 

abstützen,  in  die  Nut  7  entgegen  der  Kraft  des 
Federelementes  21  hineinbewegt  werden. 

Durch  den  Überstand  der  Trägerleiste  6  über 
die  Außenkante  der  Nut  8  ist  sichergestellt,  daß  die 
Lamellen  4  mit  ihren  Lagerzapfen  13  und  14  nicht 
mehr  selbständig  aus  den  Ausnehmungen  15  und 
16  der  Trägerleisten  5  und  6  auslösbar  sind.  Die 
Lamellen  4  sind  dadurch  gesichert  und  gleichzeitig 
zwischen  den  beiden  Trägerleisten  5  und  6  durch 
das  Federelement  21  eingespannt,  so  daß  sich  die 
Lamelle  4  nicht  mehr  in  Längsrichtung  bewegt  und 
daher  keine  Klappergeräusche  auftreten  können. 
Durch  die  Stoßverbindung  zwischen  Lamellen  4 
und  Trägerleisten  5,  6  ist  zudem  jegliche  unge- 
wünschte  Durchsicht  verhindert. 

Bezugszeichenliste 

10 

15 

1  AuBenrahmen 
2  vertikaler  Schenkel  20 
3  vertikaler  Schenkel 
4  Lamelle 
5  Tragerleiste 
6  Tragerleiste 
7  Nut  25 
8  Nut 
9  Nutboden 
10  Nutboden 
11  Lamellenendstuck 
12  Lamellenendstuck  30 
1  3  Lagerzapfen 
1  4  Lagerzapfen 
15  Lageraufnahme 
16  Lageraufnahme 
17  Mittelschenkel  35 
18  Mittelschenkel 
19  seitlicher  Schenkel 
20  seitlicher  Schenkel 
21  Federelement 
22  seitlicher  Schenkel  40 
23  seitlicher  Schenkel 
24  freies  Ende  von  23 
25  Steg 
26 
27  Treibstange  45 
28  AuBenbund 
29  AuBenbund 
30  Zahne 
31  Kerbung 
32  Widerhaken  50 
33  Stellelement 
34  Langsachse 
35  Endabschnitt  von  33 
36  Endabschnitt  von  33 
37  Durchtrittsoffnung  55 
38  Abstutzflache 
39  Profilflache 
40  Schlitz 

41  Schragflache 
42  Schragflache 
43  Schragflache 
44  Schragflache 
45  Mittelabschnitt  von  33 
46  Kantenflache 
47  Kantenflache 
48  Abschnitt  von  27 
49  Schragflache 
50  Schragflache 
51  Flache  von  27 
52  Schneckengang 
53  Mantelflache 
54  Grundkorper 
60  Flachseite 
61  Einschlagstift 
62  Zentrieransatz 
63  Steg 
64  Steg 

Patentansprüche 

1.  Lamellenladen  für  ein  Fenster  oder  eine  Türe 
mit  einem  Außenrahmen  (1)  und  einer  Mehr- 
zahl  von  zwischen  zwei  vertikalen  Schenkeln 
(2,  3)  des  Außenrahmens  (1)  eingesetzten,  re- 
lativ  zum  Außenrahmen  verschwenkbaren  La- 
mellen  (4),  mit  an  den  vertikalen  Schenkeln  (2, 
3)  vorhandenen  Trägerleisten  (5,  6),  mit  an  der 
Stirnseite  der  Lamellen  (4)  vorhandenen,  be- 
vorzugt  zentral  auf  Lamellenendstücken  (11, 
12)  sitzenden  Lagerzapfen  (13,  14),  welche  in 
entsprechenden  Lageraufnahmen  (15,  16)  der 
Trägerleisten  (5,  6)  gelagert  sind,  und  mit  ei- 
nem  Betätigungselement  (27)  als  Treibstange 
für  die  Verschwenkung  der  Lamellen  (4), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trägerleisten  (5,  6)  in  bzw.  an  den 
vertikalen  Schenkeln  (2,  3)  in  Lamellenlängs- 
richtung  jeweils  zwischen  zwei  Endstellungen 
beweglich  gelagert  sind  und  die  eingesetzten 
Lamellen  (4)  nur  dann  freigeben,  wenn  sie 
einen  bestimmten  Mindestabstand  voneinander 
aufweisen,  wobei  bevorzugt  die  erste  Träger- 
leiste  (5)  durch  zumindest  ein  sich  am  Außen- 
rahmen  (1)  abstützendes  Federelement  (21)  in 
Richtung  auf  die  zweite  Trägerleiste  (6)  bela- 
stet  ist,  während  die  Lage  der  zweiten  Träger- 
leiste  (6)  relativ  zur  ersten  bevorzugt  durch 
zumindest  ein  sich  ebenfalls  am  Außenrahmen 
(1)  abstützendes  Stellelement  (33)  einstellbar 
ist. 

2.  Lamellenladen  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  der  zweiten  Trägerleiste  (6)  zugeord- 
neten,  sich  am  Außenrahmen  (1)  abstützenden 
Stellelemente  (33)  zwischen  einer  die  einge- 
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setzten  Lamellen  (4)  freigebenden  und  einer 
die  eingesetzten  Lamellen  (4)  verriegelnden 
Stellung  beweglich  sind. 

3.  Lamellenladen  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Treibstange  (27)  für  die  Verschwen- 
kung  der  Lamellen  (4)  bevorzugt  als  an  der 
zweiten  Trägerleiste  (6)  längsverschieblich  ge- 
führte  Zahnstange  ausgebildet  ist,  welche  mit 
einer  auf  dem  Außenumfang  des  zugeordneten 
Lagerzapfens  (14)  vorhandenen  Kerbung  (31) 
kämmt. 

4.  Lamellenladen  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trägerleisten  (5,  6)  in  Nuten  (7,  8) 
eingesetzt  sind,  welche  in  den  vertikalen 
Schenkeln  (2,  3)  des  Außenrahmens  (1)  vor- 
handen  sind,  und  daß  die  Trägerleisten  (5,  6) 
als  zum  Nutenboden  (9,10)  hin  offene  U-Profil- 
schienen  ausgebildet  sind. 

5.  Lamellenladen  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mittelschenkel  (17,  18)  der  Trägerlei- 
sten  (5,  6)  über  die  Außenkanten  der  Nuten  (7, 
8)  zumindest  minimal  überstehen  und  gegen 
die  Stirnseiten  der  Lamellen  (4)  stoßen,  wobei 
die  Stirnseiten  der  Lamellen  (4)  und  die  Mittel- 
schenkel  (17,  18)  der  Trägerleisten  (5,  6)  mit 
Schrägflächen  (41,  42  bzw.  43,  44)  versehen 
sind,  welche  einen  Schwenkanschlag  für  die 
Lamellen  (4)  bilden. 

6.  Lamellenladen  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  freie  Ende  (24)  des  einen  Seitens- 
chenkels  (23)  der  Trägerleiste  (6)  zweimal 
rechtwinklig  zum  Inneren  der  zweiten  U-Profil- 
schiene  (6)  abgewinkelt  ist  und  mit  einem  ge- 
genüberliegenden,  vom  Mittelschenkel  (18)  ab- 
strebenden  Steg  (25)  eine  Führung  für  die 
Treibstange  (27)  bildet,  welche  zwischen  den 
Steg  (25)  und  das  freie  Ende  (24)  des  Seitens- 
chenkels  (23)  eingesetzt  ist  und  einerseits  mit 
zwei  Außenbünden  (28,  29)  den  Steg  (25)  und 
das  abgewinkelte  freie  Ende  (24)  des  Seitens- 
chenkels  (23)  hintergreift  und  andererseits  mit 
einem  Abschnitt  (48)  über  diese  übersteht,  an 
welchem  die  mit  der  Kerbung  (31)  des  Lager- 
zapfens  (14)  kämmenden  Zähne  (30)  vorhan- 
den  sind. 

7.  Lamellenladen  nach  einem  der  Ansprüche  4 
bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Stellelement  (33)  zwischen  den  Sei- 
tenschenkeln  (22,  23)  der  Trägerleiste  (6)  zwi- 
schen  zwei  Endstellungen  längsverschieblich 
geführt  ist,  sich  am  Nutenboden  (10)  abstützt 

5  und  mit  einem  an  seinem  Außenumfang  vor- 
handenen  Schneckengang  (52)  formschlüssig 
mit  der  in  dieser  Trägerleiste  (6)  geführten 
Treibstange  (27)  gekoppelt  ist. 

io  8.  Lamellenladen  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stellelement  (33)  längsgestreckte 
Form  mit  zum  Mittelschenkel  (18)  der  Träger- 
leiste  (6)  senkrechter  Längsachse  (34)  auf- 

15  weist,  mit  zwei  im  Querschnitt  kreisförmigen 
Endabschnitten  (35,  36)  bevorzugt  unterschied- 
lichen  Durchmessers,  wobei  der  größere 
Durchmesser  dem  Abstand  zwischen  den  frei- 
en  Enden  der  beiden  Seitenschenkel  (22,  23) 

20  der  Trägerleiste  (6)  entspricht  und  der  kleinere 
Durchmesser  dem  freien  Öffnungsquerschnitt 
einer  im  Mittelschenkel  (18)  dieser  Trägerleiste 
(6)  vorhandenen  Durchtrittsöffnung  (37),  und 
mit  einem  Mittelabschnitt  (45),  welcher  insge- 

25  samt  den  geringsten  Durchmesser  aufweist, 
wobei  die  Übergänge  zwischen  dem  Mittelab- 
schnitt  (45)  und  den  Endabschnitten  (35,  36) 
durch  gleichsinnig  um  die  Mittellängsachse 
(34)  des  Stellelementes  (33)  gewundene  Kan- 

30  tenflächen  (46,  47)  gebildet  werden  zur  Bil- 
dung  eines  Schneckenganges  (52). 

9.  Lamellenladen  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  der  über  die  Führung  (24,  25)  an  dem 
Seitenschenkel  (23)  überstehende  Abschnitt 
(48)  der  Treibstange  (27)  Schrägflächen  (49, 
50)  aufweist  und  daß  die  Kantenflächen  (46, 
47)  des  Schneckenganges  (52)  entsprechend 

40  diesen  Schrägflächen  (49,  50)  geneigt  sind. 

10.  Lamellenladen  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  der  der  ersten  Trägerleiste  (5)  zugeordne- 
te  Lagerzapfen  (13)  kurz  ausgebildet  ist  und 
Widerhaken  (32)  aufweist,  durch  welche  die 
Ausnehmung  (15)  in  dieser  Trägerleiste  (5) 
hintergreifbar  ist. 

50 
11.  Lamellenladen  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Endstücke  (11,  12)  eine  zu  den  Stirn- 

55  Seiten  der  Lamellen  (4)  weisende  ebene  Flach- 
seite  (60)  haben  und  bevorzugt  mit  einem  zen- 
tralen  Einschlagstift  (61)  sowie  seitlich  davon 
angeordneten  Zentrieransätzen  (62)  versehen 

7 
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sind. 

12.  Lamellenladen  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lamellenendstücke  (11,  12)  aus  Kunst-  5 
stoff  hergestellt  sind,  daß  die  Zentrieransätze 
(62)  an  diese  angeformt  sind  und  daß  der 
zentrale  Einschlagstift  (61)  in  das  Kunststoff- 
material  eingeformt  oder  eingepreßt  ist. 

70 
13.  Lamellenladen  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lamellenendstücke  (11,  12)  auf  der 
Zapfenseite  seitlich  des  Lagerzapfens  (13,  14)  75 
zueinander  versetzt  angeordnete  Stege  (63, 
64)  aufweisen,  welche  mit  Schrägflächen  (43, 
44)  der  Trägerleisten  (5,  6)  zusammenwirken. 
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